
Sportjugend Niedersachsen, Stand 03/2024 

Hiermit beantragen wir die Auszahlung der o. g. Fördersumme. 

Die Einhaltung der Vorgaben aus dem Förderprogramm (Vorgaben des Antrags, der Bewilligung, der Grundsätze und Höchstsätze der All-
gemeinen Abrechnungsbestimmungen für den LSB, die SB und die LFV wird mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigt. Die Richtigkeit 
der o. g. Angaben wird ebenfalls bestätigt. 

E I N Z E L V E R W E N D U N G S N A C H W E I S 
des Förderprogramms „Schwimminitiative Niedersachsen“ Zeitraum 15.03.2024 – 31.12.2024 

Antragsteller*in:   ☐ Verein ☐ LFV  ☐ Sportbund EDV-Nr.: 

Schwimmkurse „Schwimminitiative Niedersachsen“ Bewilligungs-Nr.: 

Veranstaltungsort (Adresse): Veranstaltungszeitraum:  

Anzahl durchgeführter LE:  
(mind. 8 LE) 

Einreichungsfrist des Einzelverwendungsnachweises des Kurses spätestens bis 15.01.2025. 

Bitte bewahren Sie die Originalbelege gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 10 Jahre auf! 

Es wird empfohlen, die Kopie des Qualifikationsnachweises direkt beim Verein/Sportbund/Landesfachverband 
vorzuhalten, da im Prüfungsfall bei Nichtvorlage der Förderbetrag zurückgefordert wird. 

Die Höhe der Förderung beträgt maximal 600,00 € je Schwimmkurs. 

Ausgaben: 
Plausibilitätsprüfung 
Ausgaben in €: 
vom LSB auszufüllen

Wasserflächenmiete 
Wir empfehlen diese nicht zu berücksichtigen, weil der Nachweis zu einem hohen Verwal-
tungsaufwand führen kann. Belege können auf mehrere Maßnahmen aufgeteilt werden, 
wenn die Aufteilung auf die jeweiligen Maßnahmen durch Angabe der Bewilligungsnum-
mer und der Höhe des anzurechnenden Betrages eindeutig auf dem Beleg dokumentiert 
wird. 

Honorare für Übungsleitende und Helfende (gemäß Ziffer 4 der 
Durchführungsbestimmungen) 
Übungsleiterhonorare bis max. 45 €/45 Minuten; Helfer max. 20 €/45 Minuten. Die Zah-
lung hat unbar zu erfolgen, Wir empfehlen die Einzelüberweisung für jede einzelne Hono-
rarabrechnung, um die spätere Nachweisführung zu vereinfachen.  Gefördert werden 
keine abhängig Beschäftigenten des Antragstellers (Arbeitnehmer*innen, geringfügig Be-
schäftigte, Festangestellte Trainer*innen oder FSJ-Kräfte, vgl. Ziffer 10 der Allgemeinen 
Abrechnungsbestimmungen) 

Materialien zur Durchführung des Kurses bis max. 300 € 
Anschaffung nach Bewilligung und vor Kursbeginn mit ordnungsgemäßer, auf den Verein 
ausgestellter, Rechnung. In Zweifelsfällen ist das Auftragsdatum nachzuweisen.

Summe der Ausgaben: 

 Die Fördermittel wurden in voller Höhe (max. 600 €) benötigt. 

  Fördersumme: Geprüfte Fördersumme: 

 Die Fördermittel wurden lediglich benötigt in Höhe von 

  Fördersumme:  Geprüfte Fördersumme: 

Ort Datum rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers (nach § 26 BGB)
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